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sen - Rassel die Abtei Hirschfeld und vier Aemler, nebst
600,000 Neichsthaler. Rur - Sachsen Ouerfurt und durch
einen besondern Vertrag mit Oestreich die Laussz. Ferner ist
die der Pfalz entzogene Kur nebst der Oberpfalz dem Hause
Baiern verbleiben, und dagegen für die wieder eingesezten
Erben der Pfalz zugleich eine neue (8te) Kurwürde errich¬
tet worden. — II. Wurden die innern sowohl religiösen als

politischen Verhältnisse der deutschen Neichsftände bestimmt,
indem nicht nur der Augsburgische ReligionS-Frieden be¬
stätiget, sondern auch ausdrücklich auf die Resormirten
ausgedehnt und völlige Gleichheit der Rechte festgesezt;
in Ansehung der Geistlichen Güter und der Religions-Ue-
bung aber der Anfang deS Jahres 1624 als Norm ( annus
normalis) bestimmt wurde. Sodann sind im Politischen
den sämmtlichen Ständen ihre Hohheitsrechte in ihren Län¬
dern, so wie ihre Rechte auf den Reichstagen, gesichert
worden. — Endlich wurden auch die zwo Republiken,
Schweiz und die vereinigten Niederlande, als völlig unab¬
hängig vom deutschen Reiche anerkannt.

7. Seit dem Westfälischen Frieden hat das deutsche
Reich auf volle anderthalbhundert Jahre keine wesentliche
Veränderungen erlitten, die nehmlich aus seinem Innern ent¬
sprossen wären: Der nach und nach gewordene ganz eigene
politische Bestand des deutschen StaatökörperS gewährte
diese Wohlthat, indem daS getheilte Interesse das Reich
(zum Glück für Europa) nie zu einer erobernden vereinten
Macht erwachsen ließ. Gleichwohl blieb das Reich die
Zeit über nicht immer in Ruhe, sondern wurde bald auf
der einen bald auf der andern Seite in Ansprache genommen,
und damit wurden bald einige bald die meisten Fürstcn-
Staaten von Deutschland in die Politik oder Staatshändel
der Haupt-Continental,Mächte Europens verflochten; wor¬
über dann jene sehr bittere Erfahrungen machten, wie ge¬
meiniglich geschieht, wenn kleinere Mächte mit grosen sich
verbinden um ein ehrgeiziges Ziel zu erreichen.

8. Solcher Fälle gab eS einige unter Leopold I (von
1657 — 1705), Ferdinand deö III Sohne, als nehmlich


